








Factsheet zur Inklusiven Beschulung in Hessen 

 

Die Statistik des Staatlichen Schulamtes für den Kreis Offenbach ergibt für das 

Schuljahr 2012/2013 folgendes Bild: Von 378 angemeldeten Kindern mit 

Förderbedarf wurde nur 148 eine inklusive Beschulung ermöglicht.  

 

Derlei Zahlen sollen landesweit jedoch nicht veröffentlicht oder bekannt 

werden. Das machen folgende Fakten deutlich: 

 

 Das Kultusministerium hat inzwischen allen Schulämtern ein „Sprechverbot“ 

zum Thema erteilt.  

 Das Kultusministerium selbst verweigert sämtliche aktuellen Zahlen und 

Daten zur inklusiven Beschulung.  

 

Für Hessen gesamt ist derweil dennoch nachweisbar: Obwohl inklusive 

Beschulung laut § 51 des Hessisches Schulgesetz der Regelfall sein soll, werden 

tatsächlich nur unter 20 Prozent der betroffenen Kinder inklusiv beschult; über 

80 Prozent lernen weiterhin in Förderschulen.  

 

Die uns vorliegenden Rückmeldungen weisen zudem darauf hin, dass im 

Kontext der Umsetzung von Inklusion die für den Gemeinsamen Unterricht 

(GU) bereits erreichten Standards teilweise deutlich abgebaut wurden. 

 

Ein Beispiel hierfür: 

 

• Bisher gab es Klassenhöchstgrenzen für alle Klassen. Für Klassen mit 

Gemeinsamem Unterricht lagen diese bei „nur“ 20 (Grundschule) bzw. 23 

(weiterführende Schulen) Kindern. In der neuen Verordnung zum Thema 

(gültig seit 15. Mai 2012) heißt es nun nur noch in § 13 Abs. 4 VOSB: „Auf 

der Grundlage der Empfehlung des Förderausschusses trifft die Schule die 

Entscheidung über die Klassengröße.“ Die Klassenhöchstgrenze ist also 

entfallen. 




















